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S A T Z U N G 
 

 
 

ü  1 
Name und Sitz 

 
Der Verein fu hrt den Namen: Forderverein Gymnasium Henstedt-Ulzburg e.V.  Er hat seinen 
Sitz in Henstedt-Ulzburg. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
 
Nach Umbenennung des Gymnasiums in Alstergymnasium Henstedt-Ulzburg hat die 
Mitgliederversammlung des Fo rdervereins am 14.5.2004 auch eine Namensanderung beschlossen, um die 
Zugeho rigkeit zu unterstreichen. Der neue Name lautet Fo rderverein Alstergymnasium Henstedt-Ulzburg e.V. 
 
 

ü  2 
Zweck 

 
1.Der Verein verfolgt ausschlie„lich und unmittelbar gemeinnu tzige Zwecke zur Forderung 

der Erziehung, Volks- und Berufsbildung im Sinne des Abschnitts “ Steuerbegu nstigte 
Zweckeä  der Abgabenordnung ohne konfessionelle und parteipolitische Bindung. 
 

2.Der besondere Zweck des Vereins ist die Forderung der Errichtung und des Betriebes eines 
Gymnasiums in Henstedt-Ulzburg. Hierfu r wird er auf staatliche, kommunale und 
sonstige im Bildungsbereich ta tige Stellen sowie auf die Bevolkerung Einfluss nehmen. Er 
wird das Gymnasium durch Bar- und Sachzuwendungen unterstu tzen und seine 
schulischen und kulturellen Belange fordern. 
 

3.Der Verein wendet sich an die Bevolkerung im Einzugsbereich eines ku nftigen Gymnasium 
Henstedt-Ulzburg, um diese fu r eine aktive Unterstu tzung seiner der Gemeinschaft 
dienenden Aufgaben zu gewinnen. 
 

4.Der Verein ist selbstlos ta tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

5.Mittel des Vereins du rfen nur fu r satzungsma„ige Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 

6.Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Korperschaft fremd sind, oder 
durch unverha ltnisma„ig hohe Vergu tungen begu nstigt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü  3 
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Mitgliedsvoraussetzungen 
 
Mitglied des Vereins konnen werden: 
 

a.natu rliche Personen, die nicht auf Grund eines rechtskra ftigen Urteils die Fahigkeit 
verloren haben, offentliche Amter zu bekleiden, 

b.juristische Personen des privaten oder offentlichen Rechts. 
 

 
ü  4 

Erwerb der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme auf schriftlichen Antrag erworben. Sie beginnt mit 
dem Tage, an dem die Aufnahme beschlossen wird. U ber die Aufnahme entscheidet der 
Vorstand binnen zwei Monaten nach Antragstellung. Im Falle der Ablehnung kann der 
Antragsteller die Mitgliederversammlung um Entscheidung anrufen. 

 
 

ü  5 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
1.Die Mitgliedschaft endet durch 

a. Tod, 
b. Austritt, 
c. rechtskra ftige Aberkennung der Fahigkeit, offentliche Amter zu bekleiden, 
d. Ausschluss. 
 

2.Der Austritt kann durch Erkla rung gegenu ber dem Vorstand erfolgen. 
 

3.Der Vorstand kann ein Mitglied ausschlie„en, wenn es sich eines schweren Versto„es gegen 
die Vereinsinteressen schuldig gemacht hat oder nach schriftlicher Abmachung seinen 
Beitragsverpflichtungen nicht nachkommt. U ber den Ausschluss hat nach Anrufung des 
Mitgliedes die Mitgliederversammlung zu beschlie„en. 

 
 

ü  7 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind: 
 

a.die Mitgliederversammlung und 
b.der Vorstand. 

 
 

ü  8 
Die Mitgliederversammlung 

 
1.Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussorgan des Vereins. Seine Beschlu sse 

sind fu r die Mitglieder und den Vorstand verbindlich. 
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2.Mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr findet eine Mitgliederversammlung statt. Sie ist 

mit einer Frist von mindestens 14 Tagen unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen. 
Die Einberufung kann durch Bekanntmachung im Einzugsbereich des Vereins erfolgen. 
 

3.Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen oder wenn es von einem Viertel 
der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Gegenstandes verlangt wird. 
 

4.Die Mitgliederversammlung beschlie„t mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder, 
in Fa llen der Satzungsanderung und Auflosung mit einer Mehrheit von drei Vierteln. Es 
ist ein Beschlussprotokoll zu fu hren, das vom Versammlungsleiter und dem 
Protokollfu hrer zu unterzeichnen ist. 
 

5.Die Mitgliederversammlung wird vom Vereinsvorsitzenden oder einem von ihm 
beauftragten Mitglied des Vereinsvorstandes geleitet. 
 

6.Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 
 
die Beschlussfassung in allen grundsa tzlichen und organisatorischen Angelegenheiten des 
Vereins, soweit sie nicht vom Vorstand wahrzunehmen sind, insbesondere bei: 
 
a. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes, 
b. Entgegennahme des Rechnungspru fungsberichtes, 
c. Aussprache hierzu, 
d. Entlastung des Vorstandes und der Rechnungspru fer, 
e. Wahl des Vorstandes und der Rechnungspru fer und 
f. Festlegung der Beitrage im allgemeinen. 
 

7.Bei der Wahl zum Vorstand ist jeder vorgeschlagene Kandidat zu befragen, ob er 
kandidiert, und jeder gewahlte Kandidat ist zu befragen, ob er die Wahl annimmt. Er hat 
sich unverzu glich zu erkla ren und kann diese Erkla rung vorher schriftlich dem Vorstand 
vorlegen. 
 

8.Eine Stimmu bertragung findet nicht statt. 
 
 

ü  9 
Der Vorstand 

 
1.Der Vorstand besteht aus: 

 
a. dem Vorsitzenden  
b. zwei Stellvertretern 
c. dem Schriftfu hrer 
d. dem Kassierer und 
e. bis zu vier Beisitzern. 
 

2.Die Vorstandsmitglieder von a. bis d. bilden den gescha ftsfu hrenden Vorstand (ü  26 Abs. II 
BGB). Zur rechtsgescha ftlichen Vertretung sind jeweils zwei Mitglieder des 
gescha ftsfu hrenden Vorstands berechtigt. 
 



   Fo rderverein Alstergymnasium Henstedt-Ulzburg e.V. 
 
3.Der Vorstand hat die Aufgabe, die Gescha fte des Vereins gema„ den Beschlu ssen der 

Mitgliederversammlung unter Beachtung der Satzung zu fu hren. Er beschlie„t u ber 
Aufnahmen und Ausschluss von Mitgliedern. 
 

4.Der gescha ftsfu hrende Vorstand erledigt die verwaltungsma„igen Aufgaben und fu hrt die 
Beschlu sse des Vorstandes aus. 
 

5.Die Sitzungen des Vorstandes und des gescha ftsfu hrenden Vorstandes werden vom 
Vorsitzenden oder von einem von ihm beauftragten Mitglied des Vorstandes, oder auf 
Verlangen von mindestens drei Vorstandsmitgliedern mit einer Frist von langstens einer 
Woche einberufen. U ber Vorsitz, Beschlussfassung und Protokollfu hrung gelten die 
Bestimmungen des ü  8 entsprechend. 
 

6.Der Vorstand hat die Mittel des Vereins wirtschaftlich zu verwalten und nur dem 
Vereinszweck gema„ zu verwenden. Er kann in besonderen Fa llen Beitrage stunden oder 
erlassen. 
 

7.Die Vorstandsmitglieder fu hren ihr Amt ehrenamtlich und erhalten keine Vergu tung. 
 

 
ü  10 

Beitrage und Einnahmen 
 
Der Verein deckt seine Aufwendungen durch Beitrage, Spenden und sonstige Einnahmen. 
U ber die Hohe der Beitrage beschlie„t die Mitgliederversammlung. Der Kassierer ist zu 
ordnungsgema„er Buchfu hrung verpflichtet und hat den Rechnungspru fern jederzeit vollen 
Einblick in die Buch- und Belegfu hrung sowie die Geldbestande zu gewahren. 
 
 

ü  11 
Amtsdauer 

 
Die Amtsdauer der Organe und ihrer Mitglieder betragt zwei Jahre. Scheidet ein Mitglied 
eines Organs vorzeitig aus, so ist auf der nachsten Mitgliederversammlung, falls auf dieser 
nicht schon Wahlen stattfinden, eine Nachwahl fu r das freiwerdende Amt vorzunehmen, die 
lediglich fu r den Rest der Wahlperiode gilt. In der Zwischenzeit sind die Gescha fte des 
ausgeschiedenen Mitglieds kommissarisch von einem anderen Mitglied des Vorstandes nach 
dessen Beschlussfassung zu fu hren. 
 
 

ü  12 
Vermogensverwaltung und Vermogensu bergang 

 
1.Etwaige Gewinne du rfen nur fu r die satzungsma„igen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Eine Ru ckzahlung an die 
Mitglieder ist ausgeschlossen. 
 

2.Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, 
oder durch unverha ltnisma„ig hohe Vergu tung begu nstigt werden. 
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3.Bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegu nstigter Zwecke geht das Vermogen 

des Vereins auf den Trager des Gymnasiums Henstedt-Ulzburg oder die Gemeinde 
Henstedt-Ulzburg im Rahmen der Zweckbindung u ber, die es unmittelbar und 
ausschlie„lich fu r gemeinnu tzige Zwecke zu verwenden hat. 

 
 

ü  13 
Gru ndung 

 
Diese Satzung wurde in der Gru ndungsversammlung des “ Fordervereins Gymnasium 
Henstedt-Ulzburgä  am 14.2.77 in Henstedt errichtet. 
Als Gru ndungsmitglieder: 
 

1.Dieter Einsle 
2.Dietrich Remde 
3.Joachim Sume 
4.Karin Reinecke 
5.Dietrich Wolff 
6.Wolfgang Kru ger 
7.Klaus-Dieter Schroder 
8.Manfred Burzlaff 
9.Gerhard Schefe 
10.Horst Lohr 
11.Roswitha Schu ller 
12.Wilfried Balschuhn 
13.Veronika Bohrer 
14.Erika Kohl 
15.Dr. Adolf Weber 

 
Henstedt-Ulzburg, den 18.2.1977 
 
Geandert auf der Mitgliederversammlung vom 6.5.1997 


